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gewicht, das die Ratsherren der Hohen Stube in peinliche Minderheit
versetzte. Unsere Wahlstrategen reden von einem glinzenden Sieg,
wenn eine Partei ein paar Sitze gewinnt, wenn eine biirgerliche oder eine
rote Mehrheit im Rathaus einzieht. Aber diese langsam ansteigenden
Gewinn- und Verlustzahlen sind himmelweit entfernt von dem Uber-
schwall, den die Hohe Stube im Jahre 1382 iiber sich multe ergehen
lassen. Der Zunftsieg war ein ungeteilter.

Demokratisierung des Rates 1382.
Seine Zusammensetzung: 4 Ritter, 8 Achtbiirger, 15 Zunftrats-

herren, 15 Zunftmeister, ,,alt und ,,neu*.

Die fiinfzehn Zunftratsherren besallen seit ihrer Zulassung die Mehr-
heit im Rat, auch dann, wenn die Achtbiirger zu den Rittern hielten.
Aber die Wahl der Zunfiratsherren durch das besondere Wahlkolle-
gium der Kieser, das aus der Oberschicht und dem Domkapitel gezogen
war, schaltete ein Mitspracherecht der Ziinfte am Wahlakt aus. Die
Kieser konnten aus den einzelnen Ziinften denjenigen Mann wihlen,
der ihnen — und nicht der Zunftgemeinde — der passende schien. Es
lag nahe, daf} sie nicht den radikalen Sachwalter einer Zunft, sondern
einen gemiBigten Vertreter jener Interessen bevorzugten. Der Sieg der
Zunftpartei bestand nun nicht nur darin, daf} sie zu ihren 15 bisherigen
,,Ratsherren‘ noch weitere fiinfzehn, die Zunftmeister, erhielt, wihrend
die Zahl der patrizischen und ritterlichen Vertreter sich um kein einziges
Mandat erhohte, sondern der groBe¢ Gewinn lag vor allem darin, dal3
unabhingige Zunftvertreter in den Rat einzogen, simtliche Zunft-
meister, also diejenigen, die durch ihre eigenen Genossen an die Spitze
der ziinftischen Organisation gestellt wurden. Das Meisterkollegium
hielt seinen Einzug in den Ratssaal, es brachte sogar seinen eigenen
Schreiber mit, den Ratschreiber, auf den der Stadtschreiber so eifer-
siichtig war, dafl er den Rivalen, kaum waren drei oder vier Monate
seit der Abdnderung verflossen, ums Leben brachte. Die Ziinfte waren
nicht mehr nur auf die Zunftratsherren angewiesen, um zu erfahren,
was im Rate vorging. Sie erhielten als Mitbeteiligte Kenntnis aller Ver-
handlungen und gewannen damit entscheidenden Einfluf} auf den Gang
der Dinge.

Der Rat bestand von da an aus 42 Mitgliedern. Es waren das die
4 Ritter und die 8 Biirger von der Hohen Stube, dazu die 15 Zunftrats-
herren, nach dem Wortlaut der Handveste, ferner auf Grund der eigen-
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michtigen Verfassungserweiterung durch die Zunftpartei die 15 Zunft-
meister. Diese ,,brachten den Oberstzunfimeister mit als zweites Haupt*‘.
Erstes Haupt war der Biirgermeister aus dem Ritterstand. Er fithrte den
Vorsitz.

Die Verinderung geschah auf Kosten der Oberschicht. Ihre Stimmkraft
ging zuriick, und auch das Wahlgeschift der Kieser, das sich nicht auf
die Zunftmeister erstreckte, verlor an Wirkung. Aus praktischen Bediirf-
nissen biirgerte sich ein Turnus ein: die vorjihrigen Rite wurden wieder
gewidhlt. Nach Ablauf eines Jahres traten die Rite, die regiert hatten,
gewissermallen in Ruhestand, sie wurden stillgestellt, aber nur, um das
Jahr darauf ihre Kollegen abzuldsen. Die amtierenden Rite wurden
als ,,neue’, die stillgestellten als ,alte’ Rite bezeichnet. Dieses Alter-
nieren hatte zur Folge, daB sich die beiden Riite vereinigten und zusam-
mensallen, wenn es sich um weittragende Geschifte handelte. Beide
Rite galten als die eigentliche Regierung. Sie berieten so oft gemeinsam,
daB sich der gewdhnliche Sprachgebrauch darnach richtete und man
nicht mehr von dem ,,Rate* als stddtischer Obrigkeit, sondern von den
»Riten sprach. Die Regierung wuchs also zu ganz ansehnlicher GréBe.
Sie z#hlte 84 Ratsmitglieder; dazu kamen der Biirgermeister und der
Oberstzunftmeister. Dieser Modus, der sich in den folgenden Jahr-
hunderten zu einem Familienregiment auswuchs, war urspriinglich
gewollt und berechtigt, und er war nicht ,,undemokratisch®. FErst im
17. und 18. Jahrhundert wurde der Brauch zum MiBbrauch. Im 14. Jahr-
hundert entsprach er im Kampf gegen die Hohe Stube und gegen das
Ubergreifen der osterreichischen Herrschaft der Notwendigkeit, eine
Stabilitdt in der Regierung zu gewinnen. Je mehr Politik und Haushalt
der Stadt sich vertieften, um so mehr brauchte man Minner, die
in die Geschifte eingearbeitet waren und das Wissen besaBen, das in
dieser schriftlosen Zeit nur aus der Praxis gewonnen wurde.

Das Zusammenarbeiten von alten und neuen Vorgesetzten lag zudem
in der Linie der Zunftorganisation. Bevor die Zunftmeister ratsfihig
geworden waren, hatten sie, wie wir uns erinnern, ihre besondern Zu-
sammenkiinfte. Zu einem solchen ,,Meistergebott’* wurden aber sowohl
die amtierenden als die vorjihrigen Meister aufgeboten. Es wurde also
ganz einfach ein schon bestehender Modus, der sich bewihrt hatte, auf
den Rat iibertragen. MuB3 unser heutiges Geschlecht daran erinnert
werden, daB in unserer reprisentativen Demokratie die Kandidaten
durch verhiltnismiBig sehr kleine Ausschiisse, nimlich durch die Partei-
leitungen, aufgestellt, und daB die ,,Bisherigen’ in Gemeinde, Kanton
und Bund an den Anfang der Wabhllisten gesetzt werden? Es wird von
Uberalterung der Rite gesprochen; wir miissen also vorsichtig sein,

45




wenn wir die Kontinuitit kritisieren wollen, die aus der Zusammen-
arbeit von alten und neuen Riten, von alten und neuen Sechsern im
14. Jahrhundert erreicht wurde.

Es ist — und darauf lege ich Wert — verkehrt, aus der Zuziehung
der alten Rite oder aus dem Fehlen eines allgemeinen Wahlrechtes
den SchluB zu ziehen, die Ziinfte seien sehr bald darauf ausgegangen,
den Kreis der Regierungsfihigen zugunsten einer Clique einerseits so zu
erweitern, dafB} eine gewisse Anzahl Gelegenheit zur Beteiligung erhielt,
ihn anderseits gegeniiber dem Zunftvolk abzuschlieBen, so daBl das
Regiment statt eines demokratischen einen oligarchischen Charakter
bekam. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Ziinfte vermehrten ihre
Vertretung im Rat, sie beglinstigten dann wieder, kraft ihrer Mehrheit,
die Zuziehung der Zunftvorstinde, der Sechser. Sie sprengten den ari-
stokratisch aufgebauten Rat und gaben sich sogar einen biirgerlichen
,Bilirgermeister, den Ammeister. Davon spiter.

Ihrem innersten Wesen nach ist die Zunftbewegung demokratisch.
Es trifft zu, dall es kein allgemeines Wahlrecht gab, dall nicht in allen
Ziinften Meister und Vorgesetzte durch die Zunftgemeinde, sondern nur
durch die Vorstinde ernannt wurden. Noch mehr: wo ein solch all-
gemeines Wahlrecht (nach unserm Sprachgebrauch) bestand, wurde es
vielleicht beseitigt. Aber es wire ganz falsch, an eine Einschrumpfung demo-
kratischer Vorteile zu denken. Wir werden noch darauf zuriickkommen.
Hier, namentlich in Riicksicht darauf, dafl auch die Zunftvorstinde in
jahrlichem Turnus alternierten, soll nur auf das Wesentliche, die Kon-
zentrierung der Krifte im fortlaufenden Kampf hingewiesen werden.
Die Erstarrung zum Familienregiment gehort spitern Jahrhunderten
an; sie hatte zur wichtigsten Voraussetzung soziale und wirtschaftliche
Verinderungen, Entwicklung von Handel und Industrie, Bildung von
groBen Vermdogen. Die Geldaristokratie im mittelalterlichen Basel sal3,
von Ausnahmen abgesehen, nicht in den Ziinften, sondern in den
Geschlechtern der Hohen Stube. Der Kampf gegen die Oberschicht,
den die Ziinfte fithrten, war auch ein sozialpolitischer Kampf.

Jede Staats- und Regierungsform ist zeitgebunden, sie ist geschichtlich
bedingt, das heil3t: sie ist das Produkt schopferischer Krifte, bringt den
Willen einer Partei zum Ausdruck, und wenn Gesellschaft und Wirt-
schaft sich dndern, wird sie zu einer Form, die der neuen Generation
nicht mehr gemilB ist. Die Frage einer reinen oder reprisentativen
Demokratie ist der Zunftbewegung fremd.

Der Kampf um die Freiheit der Stadt wurde von den Ziinften gefiihrt
gegen die Fiirstenmacht; es war der Kampf der Republik gegen die
Monarchie, der Kampf um Autonomie, und diesen Kampf mit Erfolg
zu fithren, dazu brauchte es nicht nur freiheitlichen Sinn, sondern auch
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politische Fihigkeiten. Es ist nun kaum zu bestreiten, da3 diese politi-
sche Schulung durch das System der Wahlart, das nicht von der Ober-
schicht, sondern von der Unterschicht entschieden wurde, stirkere Forde-
rung gewann, als wenn Jahr um Jahr das Personal der Ziinfte im Rat
gewechselt hitte. Die Zunftvertreter blicben nach wie vor im engen
Kreise ihrer Zunft verantwortlich, und sie besaBen einen Zusammen-
hang mit ihren kritischen Zunftgenossen, wie er unserm GroBbetrieb,
auch dem GroBbetrieb im Parteiwesen, leider verloren gegangen ist.

Die groBe Zahl der Ratsmitglieder stand nach heutigen Begriffen in
keinem Verhiltnis zur Zahl der Biirger oder der Einwohner. Wenn
ich die Anzahl der Zunftgenossen auf 2000 schitze, dann ist die Zahl
eher zu hoch als zu niedrig gegriffen. Mit ihren sechzig Vertretern im
Rat erreichte sie einen Prozentsatz, mit dem sich unsere Regierungen
iiberhaupt nicht vergleichen lassen. Dazu kamen dann erst noch die
Sechser, der GroBe Rat mit 180 Mitgliedern aus Ziinften, den die Zunft-
vertreter im Rat nétigenfalls zu ihrer Unterstiitzung aufbieten konnten.
Das geschah jetzt, als die Ziinfte das Steuer der Politik dem Adel ent-
rissen. Es galt, gegen Herzog und Adel eine Front zu schaffen, den
Besitz erworbener oder noch ausstechender Hoheitsrechte zu sichern
oder vorzubereiten. Es waren praktische Aufgaben, die mit jedem Tage
sich aufs neue stellten und durch welche die politische Linie bestimmt
wurde, die diesem Jahrhundert baslerischer Stadtgeschichte die Ziige
aufprigt: Ubergang des Regiments von Bischof und Adel auf das ,,Hand-
werk", auf die Ziinfte.

Es gab seit dem Eintritt der Zunftmeister in den Rat keine Geschlech-
terherrschaft mehr, wenn auch die stindische Gliederung mit ihren
fithlbaren sozialen Unterschieden selbstverstindlich bestehen blieb. Aber
die Zeit der Hohen Stube ist um. Waren noch im 13. Jahrhundert die
Ritter und die vornehmen ,,Burger, die Geschlechter, die gesellschaftliche
Elite und politisch die Fiihrer der Stadt, so verloren sie im 14. Jahrhundert
festen Boden. Ihr voriibergehender Erfolg, der an das Schicksal des
Herzogs Leopold gekniipft war, konnte dem Stol der Ziinfte nicht
widerstehen. Die Hohe Stube — im Sinne der Organisation von Adel
und groBkapitalistischen Biirgergeschlechtern — verddete; durch Weg-
zug oder Aussterben nahm die Zah! der Adelsfamilien ab. Die Liicken
wurden nicht ausgefiillt, wihrend die Ziinfte durch Neubiirger im Mit-
gliederbestand zunahmen. Seit der bésen Fastnacht ist die Geschichte
des Basler Adels die Geschichte von aussichtslosem Widerstand und
schlieBlichem Untergang. Die neue Politik konnte der Adel nicht mit-
machen. Wir kénnen die Erbitterung nachfiihlen, mit der er den Uber-
schwang der Ziinftischen iiber sich ergehen lieB. Was er mitansehen
muBte, das war in seinen Augen der Sieg der Quantitit iiber die Qualitit.
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Die Demokratisierung, die sich mit dem Eintritt der Zunftmeister in
den Rat vollzog, war in seinem Urteil schwerlich etwas anderes als Ver-
massung. Damit fand er sich nicht ab. Das BewuBtsein des Trennenden
stimmte ihn unversdhnlich.

Der Durchbruch der Ziinfte wollte soviel bedeuten: die Ratsfihigkeit
steht allen Biirgern zu. Mit andern Worten: es vollzog sich die Ein-
fithrung biirgerlicher — politischer, nicht sozialer ! — Gleichheit. Das
hatte zur Folge nicht nur Zunahme an Rechten, sondern auch an Pflichten.
Die Verlagerung des Schwergewichtes im Stadtregiment auf die Ziinfte,
die liickenlose Verbindung, ja die Gleichsetzung von Zunft und Staat,
das Ineinanderwirken der politischen Betiitigung, angefangen mit dem
Zunftbruder in seiner Korporation, bis in die Organe stiddtischer Ver-
waltung, Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit setzt eine Intensitit an
politischer Beteiligung des einzelnen Biirgers voraus, wie wir sie heute
am ehesten in der Arbeiterbewegung finden. Geradezu peinlich beriihrt
uns, Biirger des 20. Jahrhunderts, der Gedanke, dal} wir immer neue
Mittel und Wege staatsbiirgerlichen Unterrichtes ersinnen miissen und
daB die Parteien immer neue Moglichkeiten ausfindig machen, das
Interesse zu wecken, daBB immer wieder geklagt wird iiber den Mangel an
politischem Nachwuchs, — wiihrend jene bewegte Zeit vom Biirger poli-
tisch, wirtschaftlich, militirisch dauernd stdrkste Beteiligung verlangte.

Wenn in unsern geschichtlichen Darstellungen erzéhlt wird, was die
Stadt beschlossen, die Stadt unternommen, die Stadt gelitten und gelebt
hat, — wihrend Urkunden und Chronisten deutlicher vom Rat der
Stadt, von ,,unsern Herren*, nimlich den Riten, reden —, dann wird
sich mancher Leser die Frage stellen: wer ist denn eigentlich die Stadt?
Der Bischof? der Rat? Seit der Anderung im Rat von 1382 muf} die
Antwort lauten: die Stadt, handelnd und ratend, das sind die Ziinfte.
Oder wie Rudolf Wackernagel sich kurz und biindig ausdriickt: ,Stadt-
herr war der Rat. Im Rat besaBen die Ziinfte das Ubergewicht. Die
Oberschicht wird verdringt. Mit der AbstoBung der Hohen Stube wird
der sozialpolitische Prozel3 abgeschlossen. Ein anderer hebt dann an mit
der Bildung einer neuen, aus den reichen Ziinften sich bildenden Ober-
schicht.

In welcher Weise sich die Einfithrung der Zunftmeister in den Rat,
diese ,,merkwiirdige Revolution in der Verfassung*, wie Ochs den Vor-
gang nennt, abgespielt hat, wissen wir nicht. Ohne Auflauf? Wir erfahren
nichts von Strafurteilen; aber bald nachher wird mit Verweisungen
Adliger vorgegangen, die mit dem Herzog gegen die Stadt Pline schmie-
deten. Die Revolution von 1382 meldet nichts von Vergeltung durch
die Ziinftee Wihrend die Geschlechter in Stiddten wie Magdeburg,
StraBburg, Neuenburg a. Rh. und Ké&ln jeweils ihren reaktionédren Sieg
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iiber das Biirgertum mit Racheorgien feiern, kennen die Handwerker
diese Grausamkeit nicht. — In Basel kehren in den nichsten Jahren die-
jenigen, die zur Zeit der bosen Fastnacht hatten weichen miissen, wieder
zuriick. Aber der Rat, der neue ziinftische Rat, 1iBt sie schworen, daB
sie nicht den Stadtfrieden storen. Alte Leidenschaften sollten nicht wieder
aufflammen und neuen Hader entfachen. Vergessen wir nicht, daB in
den DreiBigerwirren die Versshnung der Parteien scheiterte, weil den
Landschiftler Fithrern die Amnestie verweigert wurde! Die durch den
Osterreichisch gesinnten Rat nach der bdsen Fastnacht Verbannten ver-
zichteten auf ein Stiick menschlicher Gerechtigkeit. Staatspolitik und
Gerechtigkeit begegnen uns oft als feindliche Briider. Aber die Gerech-
tigkeit, die der Einzelne begehrt, ist nicht weniger oft nur das Recht der
Vergeltung im Sinne der Rache. Sie schafft neue Gewalt und neues Un-
recht.

Eigenartig erscheint uns das Verhiltnis zur Handveste. Mit der Neue-
rung von 1382 stolen wir auf eine Taktik, welche die Ziinfte dem Bischof
gegeniiber wiederholt angewendet haben: sie hiiteten sich, bestehendes
Recht umzustoBen. Aber sie ergénzten die vorhandenen Einrichtungen
,,zu Nutz und Ehre der Stadt”. Auf diese Weise erhoben sie selber ein
Ungeld, ohne den Bischof zu fragen, und beriefen sich auf die Not-
wendigkeit, die Stadt zu befestigen, eine Notwendigkeit, die der Bischof
nicht bestreiten konnte. Sie riittelten nicht an seinem Martinszins, aber
sie schufen sich aus eigener Machtvollkommenheit ein Steuerrecht. Der
Bischof konnte doch der Gemeine nicht davor sein, wenn sie sich selber
besteuern wollte! Er brauchte die Vorschiisse, die Darlehen der Stadt.
Er muBte zum Ungeld schweigen. Da verlegte es der Rat auch auf die
Geistlichen. Dariiber neuer Zank. Der Rat machte geltend, dafl die
Stadt als eine freie Stadt des Reiches zu ihrer Erhaltung Steuer erheben
diirfe. Er verfuhr nach seinem eigenen Willen. Eigenmichtig setzte er
neben dem Recht des Bischofs auch seine Verfiigungen durch, mit
denen er den Rechten des Bischofs Konkurrenz machte. Das stérkste
Stiick, das er sich leistete, war die Einsetzung eines Ammeisters, von
dem noch die Rede sein wird. Die Erweiterung des Rates durch
den Beitritt des Zunftmeisterkollegiums und des Oberstzunftmeisters
schmerzte zweifellos den Bischof. Wenn der Oberstzunftmeister um
Johanni von Zunftstube zu Zunftstube ging, um zuhanden des Rates den
Eid entgegenzunehmen, dann wurde er nicht mehr vom Stadtschreiber,
sondern vom Ratschreiber, dem Beamten der Zunftmeister, begleitet.
Die Stellung des Oberstzunftmeisters verédnderte sich zugunsten der
Ziinfte. Die Zunftmeister schworen dem Bischof nicht.

Eine Folge des Umschwunges war der Austritt der Stadt aus dem
Loéwenbund. Bischof Johann vermochte am Lauf der Dinge nichts zu
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indern. Durch seine Anlehnung an den Herzog hatte er das Gegenteil
dessen bewirkt, was er gewollt hatte. Der Stirkere, ndmlich der Herzog,
sal ihm im Nacken, und die Ziinfte hatte er sich zu Feinden gemacht,
wo sie doch seine wahren Bundesgenossen gegen Osterreich und dessen
Anschlige auf bischofliches Gebiet hitten werden kénnen.

Der Eintritt der Zunftmeister in den Rat war das letzte, was er an
MiBachtung erleben mufite. ,,Als er nun der Stift in die siebenzehen
Jahr ein beschwerlich Regiment gefiihret, gab er im Herbst, des 1382
Jahrs, zu Pourrentrut den Geist auf, ligt daselbst begraben.” So ver-
zeichnet der Chronist seinen Hinschied. In der Geschichte der Stadt
hat er die Bedeutung eines erbitterten, aber sieglos kimpfenden Gegners,
in der Geschichte seines Fiirstentums gilt er als ,,Verderber* des Bis-
tums. Unter allen bisherigen Bischéfen ist er der einzige, der nicht im
Basler Miinster beigesetzt wurde. Er war der Stadt, in der sich die neue
Lebensform eines selbstbewuBten Biirgertums durchsetzte, vollig fremd
geworden. Er blieb ihr entfremdet auch im Tode. Imer von Ramstein
wurde nach langdauerndem irgerlichem Zwist sein Nachfolger.

Das biirgerliche ,,Haupt* der Stadt: der Ammeister, 1385—1390.

Die Erweiterung des Rates war der Anfang zu einer véllig neuen
Orientierung. Dabei ist das sichere und auch beschleunigte Vorwiirts-
dringen geradezu auffillig. Eine MaBregel erginzt die andere.

Aus der Umgarnung durch Osterreich 16st sich die Stadt durch den
Eintritt in den schwibischen Stidtebund. Sie will aus ihrer Isoliertheit
herauskommen. Es ist ein Abtasten der Verbindungsmoglichkeiten.
Erst die Enttiuschungen, die das Erlebnis mit dem schwiibischen und
mit dem rheinischen Bund bringt, 6ffnen die Erkenntnis, daB} auch die
groBangelegten Stidtebiinde, die aus eigenen Mitteln den Kampf mit
den Fiirsten aufnehmen, ,,dieweil siec beim Kayser keine Hilf funden®,
nicht einig und nicht lebensfihig waren. Was einander hitte unter-
stiitzen sollen, Reichsstidte und Reichsritterschaft, gegen den Drang,
der ihnen von den GroBen angetan ward, das zersplitterte sich und
unterlag, und das MiBtrauen vergiftete die Bundschaft. Es gab nur einen
einzigen Bund in unseren Landen, der lebensfihig war: die schweize-
rische Eidgenossenschaft. Dieser Verein republikanischer Gemeinwesen,
der durch weise Verbindung b#uerlicher und stidtischer Elemente und
Interessen Bestand hatte, iiberwand auch Krisen int eigenen Lager.
Was diese Bundesgenossen zusammenkittete, das war der Gemein-

50




	Demokratisierung des Rates 1382 : seine Zusammensetzung: 4 Ritter, 8 Achtbürger, 15 Zunftratsherren, 15 Zunftmeister, "alt" und "neu"

